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Ansuchen um Zulassung zur Externistenprüfung nach § 11 Abs. 4 und § 13 

Abs. 3 SchPflG 

 
Gemäß § 42 Abs. 14 Schulunterrichtsgesetz (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, i.d.g.F., in 

Verbindung mit § 1 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 Externistenprüfungsverordnung, BGBl. Nr. 362/1979 

i.d.g.F., wird zum Nachweis des zureichenden Erfolges des häuslichen Unterrichts oder des 

Besuchs von Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht gemäß § 11 Abs. 4 Schulpflichtgesetz 

(SchPflG), BGBl. Nr. 76/1985, i.d.g.F., bzw. des Besuchs von im Ausland gelegenen Schulen  

§ 13 Abs. 3 SchPflG folgendes Zulassungsansuchen gestellt: 

 
Daten des/der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin 

Vorname        

Nachname       

Geburtsdatum        

Geschlecht w ☐ m ☐ d ☐ 

Wohnanschrift 
                        

PLZ Ort Straße Nr/Top 

Staatsbürgerschaft       

Sozialversicherungs-

nummer  
      

zuletzt besuchte 

Schule  
      

 
Daten des/der Erziehungsberechtigten  

Vorname       

Nachname       

Geschlecht w ☐ m ☐ d ☐ 

Wohnanschrift 
                        

PLZ Ort Straße Nr/Top 

Mobil/Telefon       E-Mail       
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Zulassungsansuchen gemäß § 1 Abs. 2a Externistenprüfungsverordnung 

1. Ich/Wir ersuche/n um Zulassung von                           (Name des 

Kindes) zur Externistenprüfung über die  

1. Schulstufe ☐ 2. Schulstufe ☐ 3. Schulstufe ☐ 4. Schulstufe ☐ 

5. Schulstufe ☐ 6. Schulstufe ☐ 7. Schulstufe ☐ 8. Schulstufe ☐ 

9. Schulstufe ☐  

der Schulart bzw. des Lehrplans der   

Volksschule ☐ 
Mittelschule ☐ 

Niveau: Standard ☐ Standard-AHS ☐ 

Polytechnischen Schule (nur 

bei Auslandsschulbesuch) ☐ 

Allgemeinen 

Sonderschule ☐ 

Sonderschule für Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf  ☐ 

Allgemeinbildenden höheren 

Schule ☐ 

berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 

HAS ☐ 

 

2. Ich/Wir ersuchen um Zulassung im Prüfungsgebiet „Religion“  

Ja ☐ 

Religionsbekenntnis:       

Nein ☐ 

Prüfungskandidat:innen, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 

angehören, können auch um Zulassung zur Externistenprüfung aus dem Prüfungsgebiet 

Religion ansuchen, sofern zur Zeit des Ansuchens an der Schule, an der die 

Prüfungskommission ihren Sitz hat, Religionsunterricht dieser gesetzlich anerkannten 

Kirche oder Religionsgesellschaft abgehalten wird (§ 2 Abs. 3 

Externistenprüfungsverordnung)  

 

3. Nachweise  

☐ Personaldokumente (z.B. Pass oder Geburtsurkunde) 

☐ letztes Zeugnis  

☐ ggf. besondere Zulassungsvoraussetzungen (Aufnahmsprüfung)  

 

Ort und Datum       

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten       
 

 

 


